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Einwilligung zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit einer Impfung 

Wenn Sie Impfungen auf einem Gesundheitsamt in Anspruch nehmen möchten, ist hierfür die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Land Kärnten erforderlich. Die Datenverarbeitung erfolgt 
zum Zweck der Verrechnung. Mit Ihrer Unterschrift auf dieser Einwilligungserklärung stimmen Sie der 
Verarbeitung Ihrer Daten zu. Die Einwilligung ist für die aktuelle sowie künftige Impfungen auf Ihrem 
Gesundheitsamt gültig.  

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. (Siehe „Rechte der Betroffenen“). Wenn 
Sie Ihre Einwilligung nicht widerrufen, erfolgt eine Löschung Ihrer Daten nach Ablauf von 7 Jahren nach 
der letzten am Gesundheitsamt in Anspruch genommenen Impfung.  

Wenn Sie keine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilen möchten, bitten wir Sie, sich bezüglich 
der Impfung an Ihre Hausärztin / Ihren Hausarzt zu wenden. Eine Impfung am Gesundheitsamt ist in 
diesem Fall nicht möglich. 

Rechtsgrundlage: 

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung zu obigen Zwecken gemäß Art. 6 Abs. 
1 lit. a, Art. 9 Abs. 2 lit. a und Art. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).  

Rechte der Betroffenen: 

Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Widerspruch, Datenübertragbarkeit oder Einschränkung der 
Verarbeitung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Artikel 15-22 DSGVO)  

Wenn Sie die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, haben Sie das 
Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmä-
ßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des 
Widerrufs werden Ihre Daten unverzüglich gelöscht, sofern die weitere Verarbeitung nicht zur Ausübung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, 
aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung/Verteidigung von Rechts-
ansprüchen erforderlich ist. 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihren Rechten nicht oder nicht ausreichend nachgekommen wird, 
haben Sie die Möglichkeit einer Beschwerde bei der Datenschutzbehörde. 

Kontaktdaten: 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten des Landes Kärnten:  
Amt der Kärntner Landesregierung; Abteilung 1 – Landesamtsdirektion; Datenschutzbeauftragter; 
Arnulfplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee  
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ktn.gv.at  
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Kontaktdaten der verantwortlichen Abteilung:  
Amt der Kärntner Landesregierung; Abteilung 5 – Gesundheit und Pflege  
Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee  
E-Mail: abt5.post@ktn.gv.at 

Allgemeine Informationen bezüglich des Datenschutzes und der DSGVO finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.ktn.gv.at/Diverses/datenschutz 

 

FAMILIENNAME  
 

VORNAME 
 

 

POSTLEITZAHL und WOHNORT 
lt. Meldezettel  

 

STRASSE und HAUSNUMMER  
lt. Meldezettel  

 

NATIONALITÄT  
 

GESCHLECHT ☐ weiblich                         ☐ männlich                      ☐ divers 
 

TELEFONNUMMER  
 

SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER 
und GEBURTSDATUM  

 
 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine hier zur Verfügung gestellten Daten in der Gesund-
heitsdatenbank des Landes Kärnten verarbeitet, gespeichert und verwendet werden. Dies geschieht zum 
Zweck der Verrechnung von Impfungen sowie zum Zweck der Zusendung von Impferinnerungen für 
den Fall, dass Sie die Fälligkeit einer Folgeimpfung übersehen haben. Die Daten werden in anonymisierter 
Form auch für statistische Auswertungen verwendet.  

 

 

 

Datum  Unterschrift 
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